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Anleitung zur Schadenmeldung 
 
 
 
Allgemein 
 
Jeder Schadenfall muß unverzüglich mit der dafür vorgesehenen Schadenanzeige 
über den Ortsverein dem Verband der Kleingärtner Baden-Württemberg e.V. angezeigt  
werden. Vom Verein muss in der Schadenanzeige die Versicherungsnummer und die  
Versicherungssumme eingetragen werden. 
 
Unvollständige oder direkt an die AXA Colonia Versicherung eingereichte Schadenmeldungen 
verzögern die. Bearbeitung und Schadenregulierung! 
 
Brandschäden und große Einbruchdiebstahl-, Sturm- und Hagelschäden müssen vorab, also vor 
Beginn der Aufräumungsarbeiten telefonisch beim Verband der Kleingärtner gemeldet werden, 
damit hier gegebenenfalls eine Besichtigung vor Ort erfolgen kann. 
 
Hilfreich für die Schadenregulierung ist, wenn von beschädigten Sachen Fotos beigefügt werden. 
 
 
Einbruchschäden 
 
Formular: Schadenanzeige Einbruchdiebstahl 

- Abschnitte 1. und 2. generell, 
 - Abschnitt 3. zusätzlich ab einer Schadenhöhe von 150 Euro; 

 
Die Anzeige eines Einbruchschadens bei der Polizei und die Angabe der Tagebuchnummer 
in der Schadenanzeige ist zwingend notwendig. 
 
 
Feuerschäden 
 
Formular: Schadenanzeige Feuer 

- Abschnitte 1. und 2. generell, 
- Abschnitt 3. zusätzlich ab einer Schadenhöhe von 150 Euro; 
 

 
Die Anzeige eines Brand- oder Explosionsschadens bei der Polizei und die Angabe der Tagebuchnum-
mer in der Schadenanzeige ist zwingend erforderlich. 
 
 
Sturm-/Hagelschäden 
 
Formular: Schadenanzeige Sturm/Hagel 
  - Abschnitte 1. und 2. generell, 

- Abschnitt 3. zusätzlich ab einer Schadenhöhe von 150 Euro; 
 


